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 Veröffentlicht am 25.03.1959

Norm

ABGB §1157

Rechtssatz

Ein Arbeitgeber kann auf Grund seiner Fürsorgep3icht verp3ichtet sein, einen Arbeitnehmer an einem anderen als

dem vereinbarten Dienstort zu beschäftigen, wenn das durch in der Person des Arbeitnehmers liegende besondere

Gründe geboten und dem Arbeitnehmer zumutbar ist.

Schlagworte
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